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AMT DER STEIERMÄRKISCHEN LANDESREGIERUNG  

Abteilung 13 

 

Ergeht 

laut Verteiler 

 

 
 

 Umwelt und 
Raumordnung 

  

Anlagenrecht 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bearbeiter: Anita Nöst  

Tel.: 0316/877-3869 

Fax: 0316/877-3490 

E-Mail: abteilung13@stmk.gv.at  

Bei Antwortschreiben bitte 
Geschäftszeichen (GZ) anführen 

 

GZ:  ABT13-11.10-372/2015-27   Graz, am 28. Dezember 2016 

Ggst.: Frohnleiten Energie- und Liegenschaftsverwaltungs GmbH, 

Umbau der Wasserkraftanlage Rothleiten,  

Frohnleiten 

 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

einer mündlichen Verhandlung 
 

 

Es wird eine mündliche Verhandlung anberaumt in folgender Angelegenheit: 

 

Abnahmeverfahren der Steiermärkischen Landesregierung als UVP-Behörde nach 

§ 20 UVP-Gesetz 2000 über das Vorhaben „Frohnleiten Energie- und Liegenschaftsver-

waltungs GmbH, Umbau der Wasserkraftanlage Rothleiten, Frohnleiten“.  

Ort 

Rathaus der Stadtgemeinde Frohnleiten; Brucker Str. 2, 8130 Frohnleiten 
  

Datum 

24. Jänner 2017 

Zeit 

Beginn: 09:00 Uhr 

Stiege/Stock/Zimmer Nr. 

1. Stock 

 
Thema und Gegenstand des Abnahmeverfahrens 

Das mit Bescheiden der Steiermärkischen Landesregierung vom 27. November 2009, GZ: 

FA13A-11.10-18/2008-85 und vom 13. September 2013, GZ: ABT13-11.10-275/2013-44 

genehmigte UVP-Vorhaben „Umbau der Wasserkraftanlage Rothleiten“ wurde nun-

mehr errichtet und in Betrieb genommen. 

Mit Eingabe vom 20. August 2015 hat die FEL bei der UVP-Behörde die Anzeige der Fer-

tigstellung des KW Rothleiten angezeigt und bereits zuvor mit Schreiben vom 31. März 

2015 einen Antrag auf nachträgliche Genehmigung geringfügiger Abweichungen 

gegenüber dem genehmigten Projekt gestellt.  
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Gegenstand des vorliegenden Abnahmeverfahrens ist somit das gesamte Kraftwerk 

Rothleiten, ausgenommen die Belange des Öffentlichen Wassergutes.  

Die am 20. Mai 2016 eingebrachten Abnahme-Unterlagen umfassen die Mappe 1) Tech-

nischer Bericht mit Beilagen) und die Mappe 2 (Übersichtslageplan, Katasterplan, Grund-

stücksverzeichnis, Lagepläne, Querprofile, Pläne der Wehranlage und Pläne des Krafthau-

ses sowie andere Bauwerke). Die im Juni 2016 eingereichten Nachreich-Unterlagen be-

handeln die Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegshilfe. 

Im Detail wird auf die Ausführungen in den eingereichten Abnahmeunterlagen verwie-

sen, in welche bis zum Tag vor der Verhandlung bei der UVP-Behörde (Abteilung 13, 

8010 Graz, Stempfergasse Nr. 7, IV. Stock, Zi-Nr. 401) von Montag bis Freitag zwischen 

08.00 und 12.30 Uhr sowie nach Vereinbarung Einsicht genommen werden kann. Um 

vorherige Anmeldung wird gebeten (unter (0316) 877 3109). 

 

Beteiligte haben die Möglichkeit, an dieser Verhandlung teilzunehmen, eine Verpflich-

tung dazu besteht jedoch nicht. Beteiligte können persönlich zur mündlichen Verhand-

lung kommen, an ihrer Stelle einen Bevollmächtigten entsenden oder gemeinsam mit ih-

rem Bevollmächtigten an der Verhandlung teilnehmen. Bevollmächtigter kann eine ei-

genberechtigte natürliche Person, eine juristische Person, eine Personengesellschaft des 

Handelsrechtes oder eine eingetragene Erwerbsgesellschaft sein. Personen, die unbefugt 

die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben, dürfen nicht bevollmächtigt wer-

den. Der Bevollmächtigte muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine 

schriftliche Vollmacht ausweisen können. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu 

lauten. 

 

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich, 

 wenn es sich bei dem Bevollmächtigten um eine zur berufsmäßigen Parteienver-

tretung befugte Person - z.B. einen Rechtsanwalt, Notar oder Wirtschaftstreuhän-

der - handelt, 

 wenn es sich bei den Bevollmächtigten um Familienmitglieder (bzw. Haushaltsan-

gehörige, Angestellte, Funktionäre von Organisationen), die uns bekannt sind, 

handelt und kein Zweifel an deren Vertretungsbefugnis besteht, oder 

 wenn Beteiligte gemeinsam mit ihren Bevollmächtigten erscheinen. 

 

Im Verfahren haben ua. Parteistellung: 

 alle von den beantragten Änderungen betroffenen Beteiligten (zB Nachbarn) 

 die im § 19 UVP-G 2000 Genannten (z.B. Standortgemeinde, Umweltanwalt) 

Eine Person verliert ihre Stellung als Partei, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn 

der Verhandlung während der Amtsstunden bei der Behörde oder während der 

Verhandlung Einwendungen erhebt. 
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Rechtsgrundlagen: §§ 40 bis 42 AVG 1991, BGBl Nr. 51/1991 i.d.F. BGBl.I Nr. 161/2013 

 §§ 16, 19 und 20 UVP-G 2000, 

 BGBl. Nr. 697/1993 idF BGBl. I Nr. 4/2016 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verhandlung durch persönliche Verständigung der 

uns bekannten Beteiligten am Verfahren und durch Anschlag an den Amtstafeln der 

UVP-Behörde und der Stadtgemeinde Frohnleiten kundgemacht wird. 

 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 

Die Abteilungsleiterin i.V.: 

Dr. Bernhard Strachwitz  

(elektronisch gefertigt) 

 

 

Ergeht gegen Rsb an: 

 

1. Ingenieurgemeinschaft DI Anton Bilek & DI Gunter Krischner Ziviltechniker GmbH, 

Krenngasse 9, 8010 Graz, als Vertreterin der Antragstellerin 

2. Umweltanwältin des Landes Steiermark, z.Hdn. HR MMag. Ute Pöllinger, Stempfergasse 

7, 8010 Graz 

3. Stadtgemeinde Frohnleiten, Brucker Str. 2, 8130 Frohnleiten, als Standortgemeinde und 

Baubehörde mit der Bitte, diese Kundmachung an der Amtstafel anzuschlagen und dem 

Verhandlungsleiter bei Verhandlungsbeginn mit Anschlags- und Abnahmevermerk zu 

übergeben 

4. W. Hamburger GmbH, Aspanger Strasse 252, 2823 Pitten 

5. Mayr-Melnhof Karton Ges.m.b.H, 8130 Frohnleiten, Wannersdorf Nr. 80, 

6. ÖBB-Infrastruktur AG, Praterstern Nr. 3, 1020 Wien 

7. Asfinag, Rotenturmstrasse 5-9, 1011 Wien 

8. Forstbetrieb Mayr-Melnhof-Saurau, Forstverwaltung Pfannberg, 8130 Frohnleiten, Ma-

yr-Melnhof-Strasse Nr 14, als Fischereiberechtigter 

9. Fischereiverein Frohnleiten, zH Obmann Franz Strobl, Bruckerstraße 11, 8130 Frohnleiten 

10. Wassergenossenschaft Hammerl, z. Hd. Ing. Edmund Stadlhofer, 

Vordere Gams 2, 8130 Frohnleiten 

11. Verbund – Austrian Hydro Power AG, Am Hof 6a, 1010 Wien 

12. Gertraud Weidacher, 8130 Frohnleiten, Wannersdorf Nr. 16, (als Miteigentümerin des 

Gst. Nr. 120/10, KG. 63035 Wannersdorf) 

13. Frau Maria Elfriede Weber, 8130 Frohnleiten, Wannersdorf Nr. 90, (als Miteigentümerin 

des Gst. Nr. 120/10, KG. 63035 Wannersdorf) 
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14. Herr Gerald Lenz, 8130 Frohnleiten, Kühau Nr. 22, (als Miteigentümer des Gst. Nr. 125/1, 

KG 63004 Frohnleiten) 

15. Frau Karin Lenz, 8130 Frohnleiten, Kühau Nr. 22 (als Miteigentümerin des Gst. Nr. 125/1, 

KG. 63004 Frohnleiten) 

16. Gemeinnütziges Steirisches Wohnungsunternehmen Gesellschaft mbh, 8130 Frohn-

leiten, Mayr-Melnhof-Strasse Nr. 14 (als Eigentümer der gst. Nr. 58/1, .468 und .469 alle 

KG 63004 Frohnleiten) 

 

Ergeht per e-mail an: 

 
17. FEL Frohnleiten Energie- und Liegenschaftsverwaltung-GmbH Peugen 1, 8130 Frohnleiten, 

helmut.murlasits@meinalpenstrom.at 

18. Abteilung 13, im Hause, zum Anschlag dieser Kundmachung an der Amtstafel, abtei-

lung13@stmk.gv.at 

19. Abteilung 15, Landesumweltinformationssystem – LUIS, mit der Bitte, die Kundmachung 

(pdf-File) im Internet kundzutun, luis@stmk.gv.at 

20. DI Gerhard Capellari, Abteilung 15, gerhard.capellari@stmk.gv.at 

21. Dr Michael Hochreiter, Abteilung 15, michael.hochreiter@stmk.gv.at 

22. DI Christoph Ladner, Abteilung 10, christof.ladner@stmk.gv.at 

23. Mag. Peter Rauch Abteilung 15, peter.rauch@stmk.gv.at 

24. DI Paul Saler, Abteilung 15, paul.saler@stmk.gv.at 

25. Dr. Gerd Stefanzl, Baubezirksleitung Obersteiermark Ost, gerd.stefanzl@stmk.gv.at 

26. Arbeitsinspektorat für den 11. Aufsichtsbezirk, post.ai11@arbeitsinspektion.gv.at 

27. Abteilung 14, als wasserwirtschaftliches Planungsorgan und Verwalter des öffentlichen 

Wassergutes, abteilung14@stmk.gv.at 

28. Umweltbundesamt GmbH, Referat Umweltbewertung, Spittelauer Lände 5, 1090 Wien, für 

Zwecke der Umweltdatenbank, uvp@umweltbundesamt.at 

29. Fachbereich Wasserrecht im Hause, z.Hd. Dr. Thomas Weihs, als mitwirkende Behörde 

nach dem WRG, per E-Mail an: abteilung13@stmk.gv.at 

30. Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, Bahnhofgürtel 85, 8020 Graz, als mitwirkende 

Behörde nach dem Stmk. NSchG per E-Mail: bhgu@stmk.gv.at 
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